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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
28. Juli 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 15 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/65/L.72 und Add.1)] 

65/275.  Internationaler Tag der Freundschaft 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Ziele der Erklärung und des Aktionsprogramms für eine Kultur 
des Friedens1 und der Internationalen Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewalt-
losigkeit zugunsten der Kinder der Welt (2001-2010) sowie alle ihre einschlägigen Resolu-
tionen, 

 in Anerkennung dessen, welche bedeutsame und wichtige Rolle die Freundschaft als 
ein edles und kostbares Gefühl im Leben der Menschen in aller Welt spielt, 

 eingedenk dessen, dass die Freundschaft zwischen Völkern, Ländern, Kulturen und 
Menschen ein Ansporn für Friedensbemühungen sein kann und Gelegenheit bietet, Brücken 
zwischen Gemeinschaften zu bauen und die kulturelle Vielfalt zu würdigen, 

 erklärend, dass die Freundschaft zu den im Einklang mit der Charta der Vereinten Na-
tionen unternommenen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Förderung des 
Dialogs zwischen den Kulturen, der Solidarität, des gegenseitigen Verständnisses und der 
Aussöhnung beitragen kann, 

 in der Überzeugung, wie wichtig es ist, die Jugend und die führenden Entscheidungs-
träger von morgen in Gemeinschaftsaktivitäten einzubinden, deren Ziel die Einbeziehung 
verschiedener Kulturen und ihre gegenseitige Achtung ist, und gleichzeitig die internationa-
le Verständigung, die Achtung der Vielfalt und eine Kultur des Friedens zu fördern, im Ein-
klang mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens, 

 feststellend, dass jedes Jahr in vielen Ländern Aktivitäten, Veranstaltungen und Initia-
tiven zum Thema Freundschaft stattfinden, 

 1. beschließt, den 30. Juli zum Internationalen Tag der Freundschaft zu bestim-
men; 

 2. bittet alle Mitgliedstaaten, die Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und sonstigen internationalen und regionalen Organisationen sowie die Zivilgesell-
schaft, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen und Privatpersonen, den Internationa-

_______________ 
1 Siehe Resolutionen 53/243 A und B. 
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len Tag der Freundschaft in angemessener Weise und im Einklang mit der Kultur und den 
sonstigen lokalen, nationalen und regionalen Gegebenheiten oder Bräuchen zu begehen, 
einschließlich durch aufklärende und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution allen Mitgliedstaaten und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen zur Kenntnis zu bringen. 

88. Plenarsitzung 
3. Mai 2011 


